
An die 

Verwaltungsgemeinschaft Dormitz 
Sebalder Straße 12 
 

91077 Dormitz 

 
 

Ich / Wir beantrage(n) die Erteilung einer: 
 

 

 Verkehrsrechtlichen Anordnung 
gem. § 45 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 1 Satz 1 StVO bzw. § 45 Abs. 2 Satz 1 u. 2 StVO 

 

  Verkehrsbeschränkungen 

  halbseitige Sperrung des Verkehrs 
  Gesamtsperrung des Verkehrs 

  Sperrung im Bereich des Fußgängerverkehrs im Gehweg 

                                      
 

 Sondernutzungserlaubnis gem. Art. 18 bzw. Art. 22 BayStrWG 
 

  Sperrung 
  Aufstellung von                      

                                      
 

 

Antragsteller (Name, Vorname, Firma)  Anschrift 
 

                                                                         
 

Verantwortlicher Bauleiter    Telefon 
 

                                                                         

 
Ort / Straße der Sperrung                                                            

 
Dauer der Sperrung  vom                      längstens bis                 

 
Grund/Art der Baumaßnahme                                                        

 

                                                                                       
 

Restbreite der nicht beeinträchtigten Verkehrsfläche 
im Bereich des Gehwegs             m 

am Fahrbahnrand (mind. 5,50m)            m 

halbseitig (mind. 3m)              m 
 

 Der Verkehr wird umgeleitet über                                                    
 

 Anliegerverkehr frei bis                                                               
 

Weitere Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs:                                          

 
                                                                                       

 

 
Es wird hiermit versichert, dass der Antragssteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Aufstellung der Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer 

erforderlichen Signalanlage übernimmt und die dafür entstehenden Kosten trägt. Ereignen sich 
Verkehrsunfälle, die durch diese Maßnahme bedingt sind und mit ihnen in ursächlichen 

Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast 
in vollem Umfang übernommen. 

 

 
 

Ort, Datum        Unterschrift 


